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1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand vom 08.04.2025 bis einschließlich 14.05.2025 statt. 
 
 

Während dieser Zeit gingen keine Anregungen bzw. Einwendungen aus der Öffentlichkeit ein: 
 
 
 

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf (TÖB) gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 08.04.2025 bis einschließlich 14.05.2025 statt. 
Es wurden 41 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann 
zum Vorentwurf gehört und entsprechend um Stellungnahme zu Ihrem Aufgabenbereich gebeten. 

 
2.1) Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme, Anregung oder Einwendung  

  abgegeben: 
 

Behörde / TÖB  

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nabburg 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 
Bayerischer Bauernverband – Geschäftsstelle Schwandorf 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Sachgebiet Bauleitplanung 
Bundesnetzagentur – Prüf- und Messdienst 
Bund Naturschutz e. V.  
DB Immobilien Region Süd 
DB InfraGO AG – Bahnausbau Nordbayern 
Gemeinde Steinberg am See 

Anlage 1a zu BVL Nr. Amt 60/183/2025
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Behörde / TÖB  

Gemeinde Wackersdorf 
Landesbund für Vogelschutz e. V. – Kreisgruppe Schwandorf 
Landesjagdverband Bayern e. V. – Kreisgruppe Schwandorf  
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Wasserrecht 
Landratsamt Schwandorf – Team 630 Naturschutz 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – Landesverband e. V.  
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich Landwirtschaft 

 
 

2.2) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur  
        vorgelegten Planung bzw. ihre Nicht-Betroffenheit erklärt: 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Landratsamt Schwandorf – SG 1.2 Hauptverwaltung und kommunale Abfallwirtschaft 07.04.2025 08.04.2025 

Bundesnetzagentur – Ausbau der Elektrizitäts-Übertragungsnetze 07.04.2025 07.04.2025 
TenneT TSO GmbH 09.04.2025 09.04.2025 
Regierung von Mittelfranken – Landeseisenbahnaufsicht 10.04.2025 10.04.2025 

Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet A.4 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 07.04.2025 16.04.2025 

Stadt Teublitz 23.05.2025 23.05.2025 
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2.3) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Hinweise, Anregungen oder Einwendungen in  

        ihrer Stellungnahme vorgetragen: 
 
 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Die Autobahn GmbH des Bundes 08.04.2025 08.04.2025 
Regierung der Oberpfalz – SG 50 Technischer Umweltschutz 08.04.2025 08.04.2025 
PLEdoc GmbH 07.04.2025 08.04.2025 
Deutsche Telekom GmbH 09.04.2025 09.04.2025 

Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht 14.04.2025 14.04.2025 

Bundesnetzagentur – Team Funkbetreiberauskunft  17.04.2025 17.04.2025 
Kreisheimatpfleger Große Kreisstadt Schwandorf 24.04.2025 25.04.2025 
Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern 30.04.2025 30.04.2025 
Wasserwirtschaftsamt Weiden 07.05.2025 07.05.2025 
Bayerisches Landesamt für Umwelt 08.05.2025 08.05.2025 
Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord 07.05.2025 12.05.2025 
Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Nürnberg 12.05.2025 12.05.2025 
Landesfischereiverband Bayern e. V. 13.05.2025 13.05.2025 
Bayernwerk Netz GmbH 07.05.2025 14.05.2025 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 14.05.2025 14.05.2025 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz 20.05.2025 20.05.2025 
Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 51 Naturschutz 21.05.2025 21.05.2025 
Regierund der Oberpfalz – Sachgebiet 24 höhere Landesplanungsbehörde 23.05.2025 23.05.2025 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich Forsten 30.05.2025 30.05.2025 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der  

Autobahn GmbH des Bundes vom 08.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise der Autobahn GmbH des Bundes dienen zur Kenntnis. Der Hinweis 
auf die vom Verkehr der BAB A93 ausgehenden und eventuell einwirkenden Emis-
sionen werden zur Kenntnis genommen. Durch die Entfernung des Plangebiets von 
über 600 m zur Autobahn A93 ist nicht von Beeinträchtigung der Autobahn auszu-
gehen.  
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise der  
Autobahn GmbH des Bundes zur Kenntnis.  
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung der Ober-
pfalz – SG 50 Technischer Umweltschutz vom 08.04.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Es wird keine Betroffenheit angezeigt. Der Hinweis, dass in Bauleitplanverfahren zu 
Fragen des Immissionsschutzes i.d.R. die untere Immissionsschutzbehörde zu be-
teiligen ist, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Das Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht vom Landratsamt Schwandorf 
wurde am Verfahren beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben, die Teil dieser 
Abwägungstabelle (siehe Seite 11-12) ist.  
 
Die Hinweise zu einer gesonderten Stellungnahme sowie Durchsicht und fachlichen 
Prüfung der vorgelegten Unterlagen durch das Sachgebiet 50 der Regierung von 
Oberpfalz werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise der  
Regierung von Oberpfalz – Sachgebiet 50 Technischer Umweltschutz zur Kenntnis.  
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der  
PLEdoc GmbH vom 07.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise der PLEdoc GmbH werden zur Kenntnis genommen. Es wird keine 
Betroffenheit angezeigt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass folgende von PLEdoc GmbH verwaltete Versor-
qunqsanlaqen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber 
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 

Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG 

(NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfel-

den, 
 Krummhörn 

 
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass durch die Festsetzung planexterner Aus-
gleichsflächen eine Betroffenheit der PLEdoc GmbH verwalteter Versorgungsein-
richtungen nicht auszuschließen ist. Es wird um Mitteilung der planexternen Flächen 
bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren gebeten. 
 
Der mitgesandte Übersichtsplan dient der groben Übersicht der für die PLEdoc 
GmbH maßgeblichen Auskünfte zu Leitungsverläufen.  
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise der  
PLEdoc GmbH zur Kenntnis. Es wird keine Betroffenheit angezeigt. Es besteht kein 
Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 

 

Uhl
Text-Box
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noch PLEdoc GmbH vom 07.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der  
Deutschen Telekom GmbH vom 09.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Die Hinweise Deutschen Telekom GmbH dienen zur Kenntnis und beinhaltet As-
pekte, die im Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen sind und auf der 
Ebene der Bauleitplanung somit keine Relevanz besitzen. Der Ausbau des Telekom-
munikationsnetzes ist über die Tongrubenstraße möglich.  
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise der 
Deutschen Telekom GmbH zur Kenntnis.   
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung.  
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noch Deutschen Telekom GmbH vom 09.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Deutschen Telekom GmbH vom 09.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht  

vom 14.04.2025 
Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und 
Abfallrecht aus immissionsschutzfachlicher Sicht keine Einwände erhebt. Es sind 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Geräuschen zu befürchten (mit 
Verweis auf die von der Firma IBAS Ingenieurgesellschaft mbH durchgeführte 
Schalltechnische Machbarkeitsuntersuchung (Bericht-Nr.: 1 9. 1 0952-b01, 
Datum: 12.12.2019)). 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise des 
Sachgebiets 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht zur Kenntnis. Es wird keine Be-
troffenheit angezeigt. Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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noch Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1  
Immissionsschutz und Abfallrecht vom 14.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Bundesnetzagentur – 
Team Funkbetreiberauskunft vom 17.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise zur Stellungnahme durch die zuständige Stelle für den Ausbau der 
Elektrizitäts-Übertragungsnetze werden sowie die Nichtbetroffenheit der Bundes-
netzagentur im Bereich Funkbetroffenheit wird zur Kenntnis genommen. Die Hin-
weise der Bundesnetzagentur dienen zur Kenntnis.   
 
Es wird auf das Formular „Richtfunk-Bauleitplanung“ verwiesen, welches zur Beant-
wortung von Anfragen durch die Bundesnetzagentur – Team Funkbetreiberauskunft 
auszufüllen ist. Durch die maximal zulässige Bauhöhe von unter 20 m ist nicht von 
einer Beeinträchtigung von Richtfunktrassen auszugehen.  
 
Abwägungsempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise der 
Bundesnetzagentur – Team Funkbetreiberauskunft zur Kenntnis. Es besteht kein 
Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Kreisheimatpflegers 
vom 24.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
 
Bei den vor Ort beobachteten Materialtransporten handelt es sich vermutlich um die 
Nutzung als Nassholzlager der Bayerischen Staatsforsten.  
 
Im Umweltbericht sind die Einschätzungen zur Erheblichkeit der Eingriffe in die je-
weiligen Schutzgüter schriftlich erläutert. Es werden keine Argumente vorgebracht, 
die gegen die bestehende Einschätzung sprechen.  
 
Bezüglich des Immissionsschutzes wurde durch die Firma IBAS Ingenieurgesell-
schaft mbH eine schalltechnische Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt. Diese 
zeigt auf, dass die Verträglichkeit des Vorhabens gewährleistet ist. Die Machbar-
keitsuntersuchung wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von der zuständi-
gen Fachbehörde geprüft. Diese kommt zu dem Ergebnis, das keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen in Form von Geräuschen zu befürchten sind (siehe Stellung-
nahme des Landratsamtes Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz auf 
Seite 11-12) 
 
Die Machbarkeitsstudie enthält einen Immissionspunkt am im Süden des Steinber-
ger Sees gelegenen Sportboothafen. Hier wird gemäß Studie am Tag ein Wert von 
etwa 39 dB(A) erreicht. Dies liegt deutlich unter dem zulässigen Wert von reinen 
Wohngebieten, bei denen gemäß TA Lärm sowie DIN 18005 tagsüber bis zu 50 
dB(A) zulässig sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Machbarkeitsstudie 
ein Worst-Case Szenario angenommen wurde, der Wert von 39 dB(A) demnach in 
der Regel nicht erreicht wird.  
 
Insgesamt ist nicht von einer unzumutbaren Belästigung der Erholungseinrichtungen 
auszugehen. 
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noch Kreisheimatpfleger vom 24.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Des Weiteren wird klargestellt, dass es sich lediglich um eine Teststrecke und nicht 
um eine Rennstrecke handelt.  
 
Insgesamt wird die Einschätzung, dass die Lärmbeeinträchtigung als äußert bedenk-
lich zu bewerten ist nicht geteilt. Vielmehr ist aufgrund der o.g. Ausführungen nicht 
von einer unzumutbaren Belästigung der Erholungseinrichtungen auszugehen. 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Sachgebietes Bauordnung/Kreisheimatpfleger zur Kenntnis, die Beden-
ken werden nicht geteilt.   
Bezüglich des Immissionsschutzes wurde durch die Firma IBAS Ingenieurgesell-
schaft mbH eine schalltechnische Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt. Diese 
zeigt auf, dass die Verträglichkeit des Vorhabens gewährleistet ist. Die Machbar-
keitsuntersuchung wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von der zuständi-
gen Fachbehörde geprüft. Diese kommt zu dem Ergebnis, das keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen in Form von Geräuschen zu befürchten sind (siehe Stellung-
nahme des Landratsamtes Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz auf 
Seite 11-12). Insgesamt wird die Einschätzung, dass die Lärmbeeinträchtigung als 
äußert bedenklich zu bewerten ist nicht geteilt. Vielmehr ist aufgrund der o.g. Aus-
führungen nicht von einer unzumutbaren Belästigung der Erholungseinrichtungen 
auszugehen. Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung von Ober-
franken - Bergamt Nordbayern vom 30.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
 
Zum Tonabbau  
Auf mögliche Immissionseinwirkungen durch Tätigkeiten in der angrenzenden Vor-
rangfläche für den Tonabbau ist hinzuweisen. Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Planunterlagen (Begründung zum Bebauungsplan – Kapitel A 6.2.1) ergänzt. 
 
Zum Bergwerkeigentum: 
Bezüglich des Bergwerkeigentums befindet sich die EDC GmbH bzw. die aktuelle 
Grundstückseigentümerin im Austausch mit den vermutlichen derzeitigen Recht-
einhabern E.ON und UNIPER. Dazu wurde die Rechtsanwaltskanzlei Feuerer & 
Partner beauftragt. Nach aktuellem Sachstand geht man auf Seiten von UNIPER 
davon aus, dass das Recht derzeit nicht bei UNIPER, sondern bei E.ON liegt. Der-
zeit erfolgt eine Prüfung auf Seiten von E.ON. 
 
Darüber hinaus sind im Zuge der Abwägung die öffentlichen und privaten Belage 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die Rechtsanwaltskanzlei 
Feuerer & Partner hat dargelegt, dass eine tatsächliche Nutzung des bestehenden 
Bergwerkseigentums unwahrscheinlich ist: 
Bisher hat kein Rechtsträger beantragt, im fraglichen Bereich konkret Braunkohle 
abzubauen. Braunkohle wird überwiegend zur Stromerzeugung in Kraftwerken ab-
gebaut. Aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften ist Braunkohle oft lagerstätten-
nah zu nutzen, also zwischen Tagebau und Kraftwerk. Folglich wäre es realistisch 
gesehen erforderlich, in räumlicher Nähe zur betroffenen „Schwarz Johannzeche“ 
ein entsprechendes Braunkohlekraftwerk zu errichten, um den Energieträger sinn-
voll zu nutzen. 
Nach den gesetzlichen Vorgaben erfolgt der Ausstieg aus der Kohleverstromung in 
Deutschland bis spätestens 31.12.2038. Nach bisherigen Reduzierungszielen soll 
bis 2030 die Kohleverstromung auf etwa 9 Gigawatt reduziert werden, gefolgt von 
einem vollständigen Ausstieg. Im Zuge des Kohleausstiegs sind neue Braun- oder 
Steinkohleanlagen seit dem 15.08.2020 öffentlich-rechtlich nicht mehr genehmi-
gungsfähig, gemäß § 53 Kohleverstromungsgesetz (Kohleausstiegsgesetz). Nach 
unseren Recherchen wurde das letzte Braunkohlekraftwerk in Bayern am 
07.07.2023 stillgelegt (Block KWK Nürnberg). Berichten zufolge soll im Februar 2025 
der Kohleausstieg in Bayern vollständig vollzogen sein, indem auch das letzte Stein-
kohlekraftwerk den Betrieb eingestellt hat. (vgl. Aktennotiz der Rechtsanwaltskanzlei 
Feuerer & Partner vom 17.11.2025) 
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noch Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern  
vom 30.04.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Aufgrund der o.g. Erkenntnisse wird im Zuge der Abwägung der Belang der Nut-
zung als Fahrzeugentwicklungszentrum als vorrangig gegenüber dem bestehen-
den Bergwerkseigentum gewertet.  
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise der 
Regierung von Oberfranken zur Kenntnis. Er beschließt, dass der oben genannte 
Hinweis zum Tonabbau in den Entwurf der Planunterlagen (Begründung zum Be-
bauungsplan – Kapitel A 6.2.1) eingearbeitet wird. Darüber hinaus wird der derzei-
tige Sachstand zum Bergwerkeigentum zur Kenntnis genommen.   
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Wasserwirtschaftsam-
tes Weiden vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
zu 1. Altlasten:  
Es kann festgestellt werden, dass es keine Anhaltpunkte auf Altlasten bzw. schädli-
cher Bodenveränderung vorliegen. Bei auftretenden Auffälligkeiten besteht eine Mit-
teilungspflicht gemäß Art 1 BayBodSchG gegenüber dem Landratsamt Schwandorf 
sowie dem Wasserwirtschaftsamt Weiden. Dieser Hinweis wird in den Planunterla-
gen (Begründung zum Bebauungsplan – Kapitel A 7.8) ergänzt. 
 
zu 2.1 Öffentliche Wasserversorgung 
Die Lage außerhalb von Wasserschutz-, und Heilquellenschutzgebieten, sowie von 
wassersensiblen Bereichen wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zur erlaub-
nisfreien Versickerung von Niederschlagswasser sowie zur Pflege der künftigen 
Anlagen wird in den Planunterlagen (Begründung zum Bebauungsplan – Kapitel 
A.8.12.5 ergänzt.) 
 
Die Hinweise zum Einsatz von Zisternen werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund 
der spezifischen Gegebenheiten vor Ort ist derzeit nicht davon auszugehen, dass 
eine Grünflächenbewässerung erforderlich ist. Falls eine Zisterne für andere Zwecke 
in Betracht gezogen wird, könnte deren Einbau sinnvoll sein. Diese Entscheidung 
sollte außerhalb des laufenden Bauleitplanverfahrens getroffen werden. 
 
Zu 2.2 Bodenschutz:  
Die Allgemeinen Hinweise zum Umgang mit dem Boden werden in die Planunterla-
gen (Begründung zum Bebauungsplan – Kapitel A.8.9.4) aufgenommen.  
 
Zu 3. Niederschlagswasser- / Abwasserbeseitigung  
Der Bebauungsplan enthält bereits eine Verpflichtung zu einer Dachbegrünung bei 
Flachdächern. Versickerungsfähige Beläge sind aufgrund der Gefahr von austre-
tenden Betriebsstoffen auf der Teststrecke nicht vorgesehen. Für die Stellplatzflä-
chen wird eine Festsetzung bezüglich der Versickerungsfähigkeit aufgenommen 
(Planblatt zum Bebauungsplan – Festsetzung 6.1). 
Darüber hinaus ist geplant, den Rundkurs mit einem Entwässerungsgraben zu ver-
sehen. Da die Detailplanung dazu jedoch erst im Anschluss an das Bauleitplanver-
fahren erfolgt, wird auf Festsetzungen diesbezüglich verzichtet. 
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Zu 4. Überschwemmungsgebiet/ Wild abfließendes Oberflächenwasser: 
 
Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme. Ein Hinweis, dass die Zugänglich-
keit des namenlosen Gewässers durch die Aufschüttungen im Plangebiet nicht be-
einträchtigt werden darf, wird in der Planunterlagen (Begründung zum Bebauungs-
plan – Kapitel A. 8.7) ergänzt. 
 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Wasserwirtschaftsamtes Weiden zur Kenntnis.  
Er beschließt, dass die oben genannten Anpassungen/Änderungen in den Entwurf  
des Bauleitplans eingearbeitet werden. 
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Bayerischen Landes-
amtes für Umwelt vom 08.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Die Hinweise des Bay. LfU dienen zur Kenntnis. Die Lage sowie die Kurzbeschrei-
bung des Geotops werden als Hinweis in der Begründung des Bebauungsplans (Ka-
pitel A. 7.3) ergänzt. Der Bestand sowie der geowissenschaftliche Wert des Ge-
otops, gemäß des Bayerischen Landesamtes für Umwelt werden entsprechend der 
Ausführungen nicht beeinträchtigt. 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise des 
Bay LfU zur Kenntnis.   
Er beschließt, dass die oben genannten Anpassungen/Änderungen in den Entwurf  
des Bauleitplans eingearbeitet werden. 
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noch Bayerischen Landesamt für Umwelt vom 08.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Bayerischen Landesamt für Umwelt vom 08.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Bayerischen Landesamt für Umwelt vom 08.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Bayerischen Landesamt für Umwelt vom 08.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Regionalen Planungs-
verbands Oberpfalz-Nord vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Die Hinweise des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz dienen zur Kenntnis. 
Die Lage des Vorranggebiets sowie die zu berücksichtigende Grundsätze und 
Ziele des Regionalplans sind bereits Teil der Begründung.  
 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise des 
Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz zur Kenntnis.   
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung.  
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noch Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord  
vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesam-
tes Außenstelle Nürnberg vom 12.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Die Hinweise des Eisenbahnbundesamtes dienen zur Kenntnis. Durch die Entfer-
nung des Plangebiets von über 1.500 m zur Bahntrasse ist nicht von Beeinträchti-
gung auszugehen. Die Kontaktdaten der für Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren zuständigen Stelle werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise des 
Eisenbahnbundesamtes zur Kenntnis.   
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung.  
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noch Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Nürnberg  
vom 12.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landesfischereiver-
bands Bayern e. V. vom 13.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Die Hinweise des Landesfischereiverbandes dienen zur Kenntnis. Es sind keine 
Auswirkungen der FNP-Änderung auf die Gewässer zu erwarten.  
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise des 
Landesfischereiverbandes zur Kenntnis.   
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung.  
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Bayernwerk Netz 
GmbH vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Zu Freileitungen 
Die Hinweise der Bayernwerk Netz GmbH dienen zur Kenntnis. Die Vorgaben und 
Schutzzonen für Leitungsbereiche werden in die Planunterlagen (Begründung zum 
Bebauungsplan – Kapitel A.8.12.2) als Hinweis aufgenommen. 
 
Zu Kabelplanungen 
Die Hinweise der Bayernwerk Netz GmbH dienen zur Kenntnis. Die Vorgaben zur 
Versorgung des Gebietes werden in die Planunterlagen (Begründung zum Bebau-
ungsplan – Kapitel A.8.12.2) als Hinweis aufgenommen. 
 
 
Zu Transformatorenstationen 
Die Hinweise der Bayernwerk Netz GmbH dienen zur Kenntnis. Die Vorgaben zur 
Versorgung des Gebietes werden in die Planunterlagen (Begründung zum Bebau-
ungsplan – Kapitel A.8.12.2) als Hinweis aufgenommen. 
 
 
Zu Gasleitungen 
Die Hinweise der Bayernwerk Netz GmbH dienen zur Kenntnis. Die Vorgaben und 
Schutzzonen für Leitungsbereiche werden in die Planunterlagen (Begründung zum 
Bebauungsplan – Kapitel A.8.12.3) als Hinweis aufgenommen. 
 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise der 
Bayernwerk Netz GmbH zur Kenntnis.   
Er beschließt, dass die oben genannten Anpassungen/Änderungen in den Entwurf  
des Bauleitplanes eingearbeitet werden. 
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noch Bayernwerk Netz GmbH vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Bayernwerk Netz GmbH vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Bayernwerk Netz GmbH vom 07.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Vodafone GmbH / Vo-
dafone Deutschland GmbH vom 14.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Die Hinweise der Vodafone GmbH dienen zur Kenntnis. Im Planbereich befinden 
sich keine Anlagen der Vodafone GmbH, neue Anlagen sind nicht geplant. 
 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise der 
Vodafone GmbH zur Kenntnis.   
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz vom 20.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Die Hinweise des Sachgebietes 6.1 Bodenschutz dienen zur Kenntnis. Es kann 
festgestellt werden, dass es keine Anhaltpunkte auf Altlasten bzw. schädlicher Bo-
denveränderung vorliegen. Der Hinweis zum zu verwendenden Bodenmaterial bei 
Verfüllungsmaßnahmen etc. wird in den Planunterlagen (Begründung zum Bebau-
ungsplan – Kapitel A.8.9.4) ergänzt.  
 
Zudem wird in der Begründung zum Bebauungsplan (Kapitel A. 8.13) ergänzt, dass 
gemäß § 18 BBodSchG baubegleitend ein zugelassener Sachverständiger hinzu-
zuziehen ist, um die Erkenntnisse der „Luftbildauswertung zu Altstandorten und Alt-
ablagerungen“ der Envi Experts GmbH prüfen zu können. Auf eine historische Re-
cherche wird aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit neuer Erkenntnisse ver-
zichtet. 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise des 
Sachgebietes 6.1 Bodenschutz zur Kenntnis.  
Er beschließt, dass die oben genannten Anpassungen/Änderungen in den Entwurf  
des Bauleitplanes eingearbeitet werden. 
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noch Landratsamt – Schwandorf Sachgebiet 6.1 Bodenschutz 
vom 20.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung der Ober-
pfalz – Sachgebiet 51 Naturschutz vom 21.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung:  
Die Naturschutzbehörde der Regierung der Oberpfalz weist auf zu erarbeitende 
Unterlagen bezüglich des Artenschutzes hin, die zum Zeitpunkt des Vorentwurfes 
noch nicht vorlagen. In der Zwischenzeit wurde eine neue Kartierung vorgenom-
men. Anhand der neuen Erkenntnisse wurde ein neues Konzept in Bezug auf den 
Artenschutz erarbeitet und mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Die Ergeb-
nisse zur Festlegung von Artenschutzmaßnahmen werden in die Planung (Festset-
zungen auf dem Planblatt des Bebauungsplans, Begründung zum Bebauungsplan) 
grundlegend ein-, sowie übergearbeitet und die naturschutzfachlichen Untersu-
chungen als Anlage beigefügt. Die Änderungen im Vergleich zum Vorentwurf sind 
in den Planunterlagen in Rot gekennzeichnet.  
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme der Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 51 Naturschutz zur Kenntnis.  
Er beschließt, dass die oben genannten Anpassungen/Änderungen in den Entwurf  
des Bauleitplan eingearbeitet werden. 
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noch Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 51 Naturschutz  
vom 21.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung der Ober-
pfalz – höhere Landesplanungsbehörde vom 23.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Abwägungsempfehlung:  
Die höhere Landesplanungsbehörde skizziert die Raumordnerischen Vorgaben als 
Rahmenbedingung und kommt in ihrem Prüfergebnis zum Schluss, dass die regio-
nalplanerischen Zielsetzungen einer vorrangigen Nutzung von Innenentwicklungs-
potentialen und der erforderlichen Anbindung von Siedlungsbereichen noch entge-
genstehen. Eine Vereinbarkeit bzw. eine Ausnahme zu den Zielen der Raumord-
nung ist entsprechend zu begründen. In den Planunterlagen (Begründung zum Be-
bauungsplan – Kapitel A 3.2.2) wird eine Alternativenprüfung ergänzt, die sich mit 
den Innenentwicklungspotenzialen der Stadt Schwandorf sowie der möglichen Flä-
chen zum Anbinden im Bereich Gewerbe auseinandersetzt und aufzeigt, dass die 
Vorgaben des LEP aufgrund der spezifischen Anforderungen eingehalten werden.   
 
 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme der Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbehörde zur Kennt-
nis.  
Er beschließt, dass die oben genannten Anpassungen/Änderungen in den Entwurf  
des Bauleitplan eingearbeitet werden. 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box



Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. XXIV Sondergebiet „Fahrzeugentwicklungszentrum“, Klardorf“ 

Seite 43 | 49 

 

noch Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbe-
hörde vom 23.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbe-
hörde vom 23.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbe-
hörde vom 23.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbe-
hörde vom 23.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten – Bereich Forsten vom 30.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung 
 
Die Hinweise des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dienen zur 
Kenntnis und beschreiben die Vorgaben bei Rodungen. Durch den Bebauungsplan 
bzw. die FNP-Änderung wird in Waldflächen eingegriffen, von denen gemäß § 6 
Abs. 1 BayWaldGB ca. 3.700 m² Klima- und Immissionsschutzwald sind. Für den 
Eingriff wurde eine geeignete Ausgleichsfläche ermittelt, die mit dem AELF abge-
stimmt wurde. Die Ausgleichsfläche wird in die Planunterlagen (Festsetzung Nr 10 
auf dem Planblatt des Bebauungsplans inklusive Geltungsbereich der Fläche) zum 
Entwurf eingearbeitet.  
 
 
Beschlussempfehlung:  
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Kenntnis.  
Er beschließt, dass die oben genannten Anpassungen/Änderungen in den Entwurf  
des Bauleitplan eingearbeitet werden. 
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noch Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich 
Forsten vom 30.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich 
Forsten vom 30.05.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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